
St.Sebastianus-Schützenbruderschaft Friesenhagen 1660 e.V. 
 

Mitglied im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. 

 

Bezirksverband Marienstatt – O-Nr. 32101 

 

 
 

Aufnahmeantrag                                    Friesenhagen den____________ 

 

Nach Kenntnisnahme der bestehenden Satzung und der Geschäftsordnung der St. Sebastianus - 

Schützenbruderschaft Friesenhagen e.V. stelle ich hiermit den Antrag auf Aufnahme in die 

Schützenbruderschaft ab dem Jahr _______ . 

 

Ich verpflichte mich die Satzung und die Geschäftsordnung anzuerkennen. 

 

Name :                                  _________________________________ 

 

Vorname :          _________________________________ 

 

Geburtsdatum :                   _________________________________ 

 

Religionszugehörigkeit :     _________________________________ ( Bitte unbedingt angeben ) 

 

Familienstand :                   ledig – verheiratet – verwitwet – geschieden - 

          Geschieden und wiederverheiratet 

          ( zutreffendes bitte unterstreichen ) 

 

Straße :         __________________________________ 

 

PLZ, Ort :                           __________________________________ 

 

Tel. Nr.                                __________________________________ 

 

Wichtig:  > Bedingung der Aufnahme ist die Einzugsermächtigung für den Mietgliedsbeitrag, 

                    ohne Einzugermächtigung ist eine Aufnahme nicht möglich. 

 

Der jeweils gültige Jahresbeitrag (die Mitgliederversammlung entscheidet darüber) soll von  

folgendem Konto abgebucht werden. (Einzugsermächtigung bis auf Widerruf erteilt) 

 

Konto :                                ___________________________________ 

 

BLZ :                                  ___________________________________ 

 

Bankbezeichnung :            ___________________________________ 

 

Unterschrift zur Einzugsermächtigung und zum Aufnahmeantrag : 

 

 

Datum : ______________             Unterschrift :_______________                       siehe Rückseite  > 

 

 

Die Mitgliedschaft wird durch den Vorstand beschlossen, ein besonderer Bescheid wird nur bei 

Ablehnung zugestellt. 

Bestätigung / Ablehnung der Mitgliedschaft, der Vorstand in seiner Sitzung vom _______________ 



Beitragsordnung: 
 

Der zur Zeit gültige Jahres Mitgliedsbeitrag (Stand 09.03.2001) ist wie folgt geregelt. 
 
Schüler- und Jungschützen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr (16. Geburtstag) 
zahlen einen Mitgliedsbeitrag von 5 Euro pro Jahr. 
 
Jungschützen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (18. Geburtstag) 
zahlen einen Mitgliedsbeitrag von 10 Euro pro Jahr. 
 
Bruderschaftsmitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr (18. Geburtstag) 
zahlen einen Mitgliedsbeitrag  von 23 Euro pro Jahr. 
 
Ein Familienbeitrag kann vereinbart werden bei Vollmitgliedschaft 2 er Elternteile / 
Erziehungsberechtigter und mindestens einem Kind unter 18 Jahren. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt dann 40 Euro pro Jahr. 
Bei Wegfall der Vorraussetzungen werden die o. g. Beitragssätze fällig. 
 
Aus begründeten Anlässen kann auf Antrag an den Vorstand der Beitrag gestundet werden oder bei 
z. B. Wehrdienst oder Zivildienst auf 50 % vom Vorstand zeitlich begrenzt reduziert werden. 
 
Die Mitgliederversammlung / Generalversammlung legt den jeweiligen Jahres Mitgliederbeitrag fest. 

 
 

§ 21 Datenschutzklausel 
 

„Ich bestätige die Satzung und insbesondere die Regelung zum Datenschutz zur Kenntnis genommen 
zu haben und willige ein, dass die Bruderschaft die aufgeführten Daten für vereinsinterne Zwecke von 
Bruderschaft und Bund in einer EDV- gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, verarbeitet 
und genutzt werden. 
Ich erkläre mich weiterhin mit der namentlichen Mitgliedermeldung an den Bund der Historischen 
Deutschen – Schützenbruderschaften einverstanden.“  
 
 
Zus. Erklärung für Schüler und Jungschützen : 
 

Einverständniserklärung der Eltern 
 
Hiermit erklären wir uns einverstanden das unser/e Sohn / Tochter________________________ 
                  (Bitte deutlich schreiben, vollständiger Name) 

an den Trainingsschießen bzw. auch an den Schießwettbewerben der Schützenbruderschaft 
St. Sebastianus Friesenhagen 1660 e.V. teilnehmen darf. 
Je nach Altersklasse mit Luftpistole, Luftgewehr oder aber Kleinkaliber. 
 
Neben dem Schießtraining auf dem Schießstand im Pfarrheim werden auch Schieß – 
Wettbewerbe innerhalb der historischen Schützenbruderschaft und befreundeter Vereine 
besucht. 
 
Jugendarbeit in Form von anderen Freizeitgestaltungen, etc. werden ebenfalls stattfinden. 
 
Gemäß dem deutschen Waffengesetz erklären wir unser Einverständnis das unser/e 
Sohn/Tochter an diesen Schießveranstaltungen teilnehmen darf: 
 
 
___________________________- ___________________________       den ___________________ 
 
Unterschriften der Elternteile / Erziehungsberechtigten 
 
Hinweis : 
Ohne diese zus. Einverständniserklärung darf Ihr/e Sohn/Tochter nicht am Schießen 
teilnehmen 


